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“V Der sum Abholen aus dem Theater bestellte
Droschkenkutscherkann den ad III genannten doppelten
Fahrpreis nie verlangen , dagegen muß ihm für das Warten
dem Einspänner 40 Pfg . und dem Zweispänner 50 Psg.

besonders Whtt werden ^ ^ ^ ^ ^ hcnd nicht
eveeiell bezeichnet sind, wird , salls eine Vereinbarung des
Fahrgastes mit dem Droschkenkutschernicht stattgefnnden
bat der Taris für die Zeitsahrten zu Gründe gelegt.

' \ T¥i . Die Führer der sogenannten Damen -Phavtons
(Pony -Fuhrwerke) sind berechtigt, bei Zeitsahrten /- der
Taxe mehr zu fordern.

XIII. Tarif für die Gepäckträger auf
den Stationen der Konigltcden Staats-

und der Taunus -Eisenbahn in der
Stadt Wiesbaden.

4. Transport von der Bahn bis in die Ltadt.
1) Für Gegenstände unter 15 Pfund,

Hutschachtel, Reisetasche rc. pr . Stück . . - 10 Pfg
Zusammen jedoch höchstens . . . . . »

2) Für einen Koffer , eine Kiste rc. von 1j  bi » ^

3) Für einen Koffer, « ue Kiste oder einen sonstigen
schweren Pack von 50- 100 Pfund - - - ^5 „

Für desal . von 100 —200 Pfund . . • - 50 „
5) Für desgl . von über 200 Pfund nach Abkommen,
n . Transport von den Droschken in das Gepäckbürean

oder an die Waggons und umgekehrt.
1) Für einen Koffer, eine Kiste oder sonstigen

schweren Pack - - “ . . 5
2) Für jedes weitere Stück . - ■ • • • • "
3) Für kleinere Gegenstände (cfr . 1 ad 1) zu- ^

SoustigEhür ' nicht vorgesehene^Dienstleistungen erfordert,
erst eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber.

XIV Tarif für die Gebühren der Dienst-
Männer in der Stadt Wiesbaden.

1) Gänge und Fuhren innerhalb des Stadtbezirks:
a, bis zu 20 Minuten Entfernung:

Ein Gang mit Traglast bis zu 8 Kilo-
gramm (16 Pfund ) . 20 Psg.
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